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führt, dass der Schweizerische Verband
für Frauenrechte bisher in keiner einzigen
eidgenössischen Kommission vertreten
war. Selbst wenn das eine oder andere
Kommissionsmitglied gleichzeitig noch
dem Schweizerischen Verband für Frauen-
rechte angehörte, wirkte es in der Korn-
mission als Vertreterin des delegierenden
Dachverbandes. Die Delegiertenversamm-
lung in Genf war mehrheitlich der Ansicht,
dass die Meinung eines Verbandes, der
ausschliesslich der Wahrung und Förde-
rung der Fraueninteressen verpflichtet ist,
unverändert an die obersten Stellen ge-
langen sollte.
Der Austritt ist also keineswegs als un-
freundliche Geste gegenüber dem BSF zu
verstehen. Er soll dem Schweizerischen
Verband für Frauenrechte grössere Unab-
hängigkeit bringen und ihm die Möglich-
keit geben, auf gleicher Ebene wie die vier
anderen Dachverbände und in Zusammen-
arbeit mit ihnen seine Ziele unentwegt zu
verfolgen. Der Konkakt mit dem BSF bleibt
überdies durch einzelne Sektionen, die wie
der Verein für Frauenrechte Zürich Mit-
glied des BSF sind und wohl auch bleiben
werden, aufrechterhalten.

Margrit Baumann
'

Vereinigung für straflosen
Schwangerschaftsabbruch
Am 3. Februar 1973 wurde in Bern die
Schweizerische Vereinigung für straflosen
Schwangerschaftsabbruch gegründet. Sie
will alle jene aufnehmen, welche die straf-
rechtliche Verfolgung des Schwanger-
Schaftsabbruchs abschaffen möchten.
Ihren Statuten gemäss unterstützt sie die
Initiative für straflose Schwangerschafts-
Unterbrechung. Zu gegebener Zeit wird

sie sich zur Aufrechterhaltung oder zum
Rückzug der Initiative äussern und, falls
nötig, den Abstimmungskampf führen.
In der von der Delegiertenversammlung
in Genf gutgeheissenen Resolution emp-
fiehlt der Schweizerische Verband für
Frauenrechte seinen Sektionen, die Mög-
lichkeit eines Beitritts zu dieser Vereini-
gung zu prüfen. Der Vorstand unseres
Vereins hat sich an seiner letzten Sitzung
dieser Aufgabe unterzogen und ist nach
reiflicher Erwägung zum Schluss gekom-
men, dass er von einem Beitritt unseres
Vereins absehen will, nicht weil er eine
Liberalisierung des Schwangerschaftsab-
bruchs ablehnt, sondern weil er sich mit
Art. 2, Absatz 4, der Statuten dieser Ver-
einigung nicht einverstanden erklären
konnte. Der Absatz lautet: «Sie — die Ver-
einigung — bekämpft die gesetzliche Be-
strafung des Abortes, ist jedoch der An-
sieht, dass dieser nur eine letzte Möglich-
keit darsteilen soll, während das erste
Mittel gegen ungewollte Schwangerschaft
die Empfängnisverhütung sein muss.» Mit
dieser lapidaren Formulierung der Straf-
losigkeit, die weder Laien-Abtreiber noch
Unterbrechung bei weit fortgeschrittener
Schwangerschaft ausschliesst, konnte sich
der Vorstand nicht identifizieren. Er war
überdies der Ansicht, dass die bedin-
gungslose Bekämpfung der gesetzlichen
Bestrafung des Aborts auch nicht von al-
len unseren Mitgliedern gebilligt würde.
Jene Mitglieder, welche die Ziele der Ver-
einigung unterstützen möchten, haben die
Möglichkeit, sich der Organisation anzu-
schliessen. Interessenten können sich an
folgende Adresse wenden: Schweizeri-
sehe Vereinigung für straflosen Schwan-
gerschaftsabbruch, Sekretariat: Schänzli-
halde 34, 3013 Bern. y r
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